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Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt Coburg und dem Landkreis Coburg zum 

Förderantrag 03K05179 „Radwegebeschilderung für Stadt und Landkreis Coburg“ 

 

Zur Abwicklung des Fördervorhabens „Radwegebeschilderung für Stadt und Landkreis Coburg“ 
gehen die Stadt Coburg, vertreten durch den Oberbürgermeister, und der Landkreis Coburg, vertreten 
durch den Landrat, eine Kooperation ein. 

Die Beantragung der Fördermittel erfolgt im Bereich der Fördermaßnahme „Klimaschutzmaßnahmen 
in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen – Kommunalrichtlinie – im Förderbereich 
Klimaschutz und nachhaltige Mobilität. 
 
Die Kooperationspartner sind: 
 
Stadt Coburg       Landkreis Coburg 
Oberbürgermeister Norbert Tessmer    Landrat Michael Busch 
Markt 1       Lauterer Straße 60 
96450 Coburg       96450 Coburg 
Gemeindeschlüssel: 09 4 63 000    09 4 73 000 
 
Verantwortliche Antragstellerin ist die Stadt Coburg, die die Kontoführung und die Fertigung des 
Verwendungsnachweises zusichert. Die Abwicklung erfolgt über die Stabstelle ÖPNV bei der Stadt 
Coburg. 
 
Die jeweiligen Eigenmittelanteile werden im Fall der Förderung bereitgestellt in den Haushaltsjahren 
2017 und 2018. 
  

ARGE ÖPNV Stadt und Landkreis  Markt 10  96450 Coburg 

  
 

 
 
 
 
  
 
 

Ansprechpartner: 
Marita Nehring 

 
Telefon:0 95 61/89 - 1237 
Telefax:0 95 61/89 – 61237 
Marita.Nehring@coburg.de 

 
Ihr Zeichen:  
Ihre Nachricht vom:  
Unser Zeichen: - 
Unsere Nachricht vom:  

 
Datum: 18.11.2016 
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Tabelle: Übersicht über die voraussichtlichen Kosten und Eigenmittel 
  2/3 1/3 
Jahre  2017 2018 
Kostenaufteilung   
Gesamtkosten  250.000,00 120.000,00 

Förderung Bund 50 %  125.000,00 60.000,00 
Förderung LEADER  56.700,00 28.300,00 
Eigenanteil Stadt und LK   68.300,00 31.700,00 
Anteil Stadt  34.150,00 15.850,00 
Anteil Landkreis  34.150,00 15.850,00 
 
Sowohl die Stadt Coburg als auch der Landkreis Coburg sichert zu, dass sich die benötigten Masten 
und Schilder im wirtschaftlichen und rechtlichen Eigentum der jeweiligen Gebietskörperschaften 
befinden bzw. in deren Eigentum nach Neuanschaffung übergehen. Sofern im Landkreis Coburg 
Standorte dritter (kommunal, staatlich oder privat) genutzt werden, bleibt die Beschilderung im 
Eigentum des Landkreises. Dieses wird bei Bedarf über Gestattungen regelt. 
 
 
 
 
 
Norbert Tessmer    Michael Busch 
Oberbürgermeister    Landrat 


